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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
der m2n – consulting and development gmbh für den Verkauf und die Erstellung von Organisations-, 

Programmierleistungen und Werknutzungsbewilligungen von Softwareprodukten  

 
1. Geltungsbereich 
1.1. Soweit nicht anders schriftlich verein-

bart ist, gelten für den Verkauf und die 
Erstellung von Organisations-, Pro-
grammierleistungen und Werknut-
zungsbewilligungen der nachstehend 
angeführten Softwareprodukte ein-
schließlich einer allenfalls vereinbarten 
Dokumentation („SOFTWARE“) zwi-
schen der m2n - consulting and deve-
lopment gmbg („m2n“) und dem Auf-
traggeber („AG“) ausschließlich nach-
stehende Bedingungen („AGB“).  

1.2. Allfälligen Geschäftsbedingungen des 
AG wird hiermit ausdrücklich wider-
sprochen. Diese AGB gelten auch dann, 
wenn m2n in Kenntnis entgegenste-
hender oder von diesen AGB abwei-
chenden Bedingungen des AG die Leis-
tungen vorbehaltlos ausführt. 

1.3. Änderungen oder Ergänzungen dieser 
AGB erfordern eine gesonderte schrift-
liche Vereinbarung und müssen als sol-
che ausdrücklich gekennzeichnet sein. 

 
2.  Vertrags- und Leistungsumfang 
2.1. Sämtliche Angebote von m2n sind frei-

bleibend und jederzeit widerruflich. 
Vom Angebot abweichende Angaben in 
Prospekten odgl. sind unverbindlich. 
Die in den Angeboten enthaltenden 
Preise verstehen sich im Zweifel als 
Netto-Preise ohne Steuern, sonstige 
Abgaben, Nebenkosten und Spesen, 
wie Versandkosten, Versicherungsprä-
mien, etc. Die Kosten für Datenträger 
werden gesondert in Rechnung gestellt. 
Der Inhalt der Angebote ist vertraulich 
zu behandeln und darf insbesondere 
Dritten nicht zugänglich gemacht wer-
den.  

2.2. Der Umfang der Leistungspflicht der 
m2n für die Ausarbeitung individueller 
Konzepte und Software bestimmt sich 
nach Art und Umfang der vom AG voll-
ständig zur Verfügung gestellten bin-
denden Informationen, Unterlagen und 
Hilfsmittel. Dazu zählen auch praxisge-
rechte Textdaten sowie Testmöglich-
keiten in ausreichendem Ausmaß, die 
der AG zeitgerecht, in der Normalar-
beitszeit und auf seine Kosten zur Ver-
fügung stellt. Wird vom AG bereits auf 
der zum Test zur Verfügung gestellten 
Anlage im Echtbetrieb gearbeitet, liegt 
die Verantwortung für die Sicherung 
der Echtdaten beim AG. 

2.3. Grundlage für die Erstellung von 
Individualprogrammen ist die 
schriftliche Leistungsbeschreibung des 
AG („Pflichtenheft“). Sollte sich im 
Zuge Leistungserbringung heraus-
stellen, dass die Ausführung gemäß 

die Ausführung gemäß dem vom AG 
erstellten Pflichtenheft unmöglich ist, 
so hat dies m2n dem AG unverzüglich 
anzuzeigen. Der AG ist in diesem Fall 
verpflichtet, das Pflichtenheft entspre-
chend umzuändern. Dadurch verur-
sachte Mehrkosten der m2n gehen zu 
Lasten des AG. 

2.4. Soweit eine Erstellung des Pflichtenhef-
tes durch m2n vereinbart ist, erfolgt 
dies gegen gesonderte Vergütung und 
auf Grundlage der vom AG zur Verfü-
gung gestellten verbindlichen Unterla-
gen und Informationen. In diesem Fall 
ist das vom AG auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit geprüfte und mit Zu-
stimmungsvermerk versehene Pflich-
tenheft Grundlage für die Erstellung 
von Individualprogrammen. 

2.5. Ist Vertragsgegenstand die Erstellung 
von internetbasierten Services, so 
hat der AG allenfalls einzubauende In-
halte, wie beispielsweise Texte, Grafi-
ken, Bilder, etc. in einem geeigenten 
Format auf Datenträger beizustellen. 
Soweit von m2n ein Konzept und/oder 
eine hierarchische Gliederung etc. zu 
erstellen ist, so ist das vom AG schrift-
lich genehmigte Konzept Grundlage für 
die Leistungserbringung durch m2n. 

2.6. Bei Standardprogrammen anerkennt 
der AG mit der Bestellung die Kenntnis 
des Leistungsumfanges der bestellten 
Programme. 

2.7. Über die im vereinbarten Leistungsum-
fang hinausgehende Leistungen werden 
nach tatsächlichem Aufwand zu den 
jeweils gültigen Sätzen verrechnet, 
soweit dieser nicht von m2n zu vertre-
ten ist. Warte- und Wegzeiten gelten 
als Arbeitszeit. 

2.8. Ein Versand von Programmträgern, 
Dokumentationen und Leistungs-
beschreibungen erfolgt auf Kosten und 
Gefahr des AG. Darüber hinaus vom 
AG gewünschte Schulungen und Erklä-
rungen werden gesondert in Rechnung 
gestellt. Wartungs- bzw. sonstige Sup-
portleistungen durch m2n erfolgen nur 
bei gesonderter Vereinbarung und nach 
Maßgabe der diesebzüglichen AGB von 
m2n. 

 
3.  Leistungsfrist- /verzug 
3.1. m2n ist bestrebt, die vereinbarten 

Termine einzuhalten. Dies ist jedoch 
nur dann möglich, wenn der AG zu den 
von m2n angegebenen Terminen alle 
notwendigen Vorleistungen, Angaben 
und Unterlagen vollständig zur Verfü-
gung stellt und seiner Mitwirkungs-
verpflichtung im erforderlichen Ausmaß 
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nachkommt. Verzögerungen und Kos-
ten, die durch unrichtige, unvollständi-
ge oder nachträglich geänderte Anga-
ben und Informationen bzw. zu Verfü-
gung gestellte Unterlagen entstehen, 
gehen zu Lasten des AG. 

3.2. Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten 
bzw. Programme umfassen, ist m2n 
berechtigt, Teillieferungen durchzufüh-
ren. 

3.3. Für den Fall einer von m2n verschulde-
ten Überschreitung der vereinbarten 
Leistungsfristen ist der AG nach Ablauf 
einer angemessenen Nachfrist berech-
tigt, mittels eingeschriebenem Brief 
vom betreffenden Vertrag zurückzutre-
ten. Bei Aufträgen, die mehrere Einhei-
ten bzw. Programme umfassen, ist der 
AG nur zu Rücktritt von der jeweiligen 
Teillieferungen berechtigt. 

3.4. Höhere Gewalt, Arbeitskonflikte, Natur-
katastrophen und Transportsperren 
sowie sonstige Umstände, die außer-
halb der Einflussmöglichkeit von m2n 
liegen, entbinden diese von der Liefer-
verpflichtung oder berechtigen m2n 
wahlweise zu einer einseitigen Neufest-
setzung einer angemessenen Leis-
tungsfrist. 

 
4. Zahlungsbedingungen / -verzug 
4.1  Zahlungen sind vom AG ohne Abzug 

frei Zahlstelle innerhalb von 14 Tagen 
ab Rechnungsdatum zu leisten. Bei 
teilbaren Einzelleistungen ist m2n zur 
Legung von Teilrechnungen berechtigt. 
Für Teilrechnungen gelten die für den 
Gesamtauftrag festgelegten Zahlungs-
bedingungen analog. 

4.2 Die Zahlung gilt insoweit als erfolgt, 
sobald und soweit m2n über den Be-
trag endgültig verfügen kann.  

4.3. Alle einlangenden Zahlungen kann m2n 
im eigenen Ermessen und ungeachtet 
allfälliger entgegenstehender Wid-
mungserklärungen für fällige Verpflich-
tungen des AG jeglicher Art, somit 
auch für Mahn- oder Inkassospesen, 
Zinsen und Verzugszinsen und Kapital-
beträge, etc. verwenden. 

4.4. Eine Aufrechnung ist ausdrücklich aus-
geschlossen, soweit die betreffende 
Forderung von m2n nicht schriftlich 
anerkannt oder gerichtlich festgestellt 
worden ist. Ebenso ist eine Zurückbe-
haltungsrecht des AG - gleich aus wel-
chem Grund - ausgeschlossen. 

4.5. Die Nichteinhaltung der vereinbarten 
Zahlungen führt ohne weiteres zur so-
fortigen Fälligkeit aller noch offenen 
Forderungen („Terminsverlust“), aus-
genommen bei Verbrauchergeschäften 
für welche § 13 KSchG gilt. Bei Zah-
lungsverzug ist m2n ohne weiteres be-
rechtigt, die laufenden Arbeiten einzu-
stellen und vom Vertrag zurückzutreten 
und Schadenersatz wegen Nichterfül-

lung zu verlangen. Wahlweise kann 
sich m2n die Erbringung noch offener 
Leistung nur gegen Vorauszahlung 
ausbedingen. Bei Zahlungs-verzug 
werden Verzugszinsen im banküblichen 
Ausmaß verrechnet.  

4.6. Zahlungsverzug berechtigt m2n die 
sofortige Rückgabe der gelieferten 
Software zu verlangen, allenfalls be-
reitgestellte Sicherheiten unmittelbar 
zu verwerten und von sämtlichen noch 
nicht abgewickelten Verträgen mit dem 
AG – auch teilweise – ohne Nachfrist-
setzung zurückzutreten. 

 
5. Eigentumsvorbehalt 
5.1. Die von m2n gelieferte Waren, insbe-

sondere Dokumentation, Datenträger 
etc bleiben bis zur vollständigen Be-
zahlung aller aus dem konkreten Ge-
schäft bestehenden, noch offenen For-
derungen Eigentum von m2n. Bei Zah-
lungsverzug ist m2n zur Abholung der 
Waren berechtigt. Bei Pfändung oder 
sonstiger Inanspruchnahme des AG 
durch Dritte ist der AG verpflichtet, das 
Eigentumsrecht von m2n geltend zu 
machen und m2n unverzüglich zu ver-
ständigen.  

5.2. Im Falle der Weitergabe der von m2n 
erbrachten Leistungen an Dritte steht 
m2n der Anspruch auf die Gegenleis-
tung zu. Zu diesem Zweck tritt der AG 
schon jetzt seine Ansprüche gegenüber 
Dritten mit sämtlichen Nebenrechten 
an m2n ab, sodass es keines besonde-
ren Übertragungsaktes mehr bedarf. 
Die Forderung gilt in der Höhe der of-
fenen Saldoforderung  der m2n zuzüg-
lich Mahn- und Inkassospesen als ab-
getreten 

 
6. Urheber- und Nutzungsrechte 
6.1 Mit vollständigem vertragsgemäßen 

Zahlungseingang bei m2n erwirbt der 
AG das nicht ausschließliche und nicht 
übertragbare Recht, die gelieferte 
SOFTWARE auf dem vereinbarten Sys-
tem bzw. Plattform zu dem vereinbar-
ten Zweck und in dem vereinbarten 
Ausmaß zu nutzen. Alle Urheberrechte 
an den vereinbarten Leistungen (Pro-
gramme, Dokumentationen etc.) ste-
hen ausschließlich m2n bzw. deren Li-
zenzgebern zu.  

6.2. Durch die Mitwirkung des AG oder die-
sem zurechenbare Gehilfen bei der 
Herstellung der Software werden keine 
Rechte über die im gegenständlichen 
Vertrag festgelegte Nutzung erworben. 
In jedem Fall der Verletzung von Urhe-
berrechten hat der AG der m2n volle 
Genugtung zu leisten. 

6.3. Die Anfertigung von Kopien der 
SOFTWARE für Archiv- und Daten-
sicherungszwecke ist dem AG nur in-
soweit gestattet, als kein ausdrückli-
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ches Verbot des Lizenzgebers oder 
Dritter enthalten ist. In diesem Fall 
sind sämtliche Copyright- und Eigen-
tumsvermerke in diese Kopien unver-
ändert zu übertragen. 

6.4. Der AG darf die SOFTWARE oder Ko-
pien davon weder als Ganzes noch in 
Teilen Dritten durch Verbreitung oder 
sonst wie zugänglich machen. Nicht als 
Dritte gelten Beauftragte des AG, die 
dessen Nutzungsrecht ausschließlich 
für diesen ausüben. 

6.5. Änderungen der SOFTWARE durch den 
AG sind nur mit schriftlicher Genehmi-
gung von m2n zulässig. m2n kann die 
Zustimmung davon abhängig machen, 
dass ihr der AG die geänderte 
SOFTWARE unentgeltlich zur Nutzung 
überlässt. 

6.6. In Falle der Beendigung des Nutzungs-
rechts, aus welchen Gründen auch im-
mer, hat der AG die installierte 
SOFTWARE zu löschen und die Doku-
mentation sowie allfälliger Kopien voll-
ständig herauszugeben. 

6.7. Verstöße des AG gegen die Urheber- 
und Nutzungsrechte berechtigen m2n 
unbeschadet sonstiger Ansprüche zur 
sofortigen Kündigung des Vertrages. 
Zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprü-
chen der m2n hat der AG für jeden 
Verstoß gegen die Urheber- und Nut-
zungsrechte eine verschuldensunab-
hängige Vertragsstrafe in der Höhe des 
zweifachen Auftragswertes zu leisten.  

 
7.  Rücktrittsrecht 

Unbeschadet des Rücktrittsrechts im 
Falle des Verzugs ist ein Rücktritt vom 
Vertrag durch den AG nur im Einver-
nehmen mit m2n möglich. In diesem 
Fall hat der AG neben den erbrachten 
Leistungen und aufgelaufenen Kosten 
zusätzlich eine Stornogebühr in der 
Höhe von 30% des noch nicht abge-
rechneten Aufragwertes des Gesamt-
projektes zu leisten. 
 

8. Gewährleistung 
8.1. m2n gewährleistet nach Maßgabe 

nachstehender Bestimmungen, dass 
die SOFTWARE bei sach- und 
vertragsgemäßer Anwendung und 
Nutzung nicht mit Fehlern behaftet ist, 
die den vereinbarten Gebrauch der 
SOFTWARE verhindern oder wesentlich 
mindern. 8.2. Ausgenommen bei Standardprogram-
men (Punkt 2.6.) ist die SOFTWARE 
(vom AG binnen vier Wochen ab der 
von m2n angezeigten Abnahmebereit-
schaft abzunehmen, andernfalls die 
Leistung als mangelfrei abgenommen 
gilt. Über die Abnahme ist ein vom AG 
zu unterfertigendes Protokoll zu errich-
ten, in dem auch allfällige Mängel fest-
zuhalten sind. Bei Einsatz der 
SOFTWARE im Echtbetrieb durch den 

AG gilt die Software jedenfalls als 
mangelfrei abgenommen. Unwesentli-
che Mängel bei denen der Echtbetrieb 
begonnen und/oder fortgesetzt werden 
kann, verhindern die Abnahme nicht. 

8.3. Mängelrügen müssen innerhalb von 4 
Wochen nach der Abnahme bzw. bei 
Standardsoftware innerhalb von vier 
Wochen nach der Lieferung schriftlich 
erfolgen. Reproduzierbare Mängel wer-
den von m2n innerhalb angemessener 
Frist behoben, wobei der AG alle zur 
Untersuchung und Mängelbehebung er-
forderlichen Maßnahmen zu ermögli-
chen hat. m2n ist zur Erbringung von 
Leistungen im Rahmen der Gewährleis-
tung nur zu den üblichen Geschäftszei-
ten verpflichtet. 

8.4. Die Gewährleistung endet vorzeitig bei 
unbefugten Änderungen an der 
SOFTWARE durch den AG oder von die-
sem beauftrage Dritte oder wenn der 
AG den Eintritt eines Gewährleistungs-
falles nicht rechtzeitig anzeigt. 

8.5. Insoweit m2n aufgrund einer Mängel-
rüge oder Gewährleistungsanzeige des 
AG Leistungen erbracht hat, die von 
der Gewährleis-tungspflicht nicht um-
fasst sind, gehen diese Aufwendungen 
zu Lasten des AG. Soweit nicht eine 
gesonderte Vereinbarung über Soft-
ware-Support-Leistungen besteht, ge-
hen Kosten für Hilfestellung, Fehlerdi-
agnose sowie Fehler- und Störungsbe-
seitigung, sonstige Korrekturen, Ände-
rungen und Ergänzungen zu Lasten des 
AG. Dies gilt auch für die Behebung 
von Mängeln, wenn Programmände-
rungen, Ergänzungen oder sonstige 
Eingriffe vom AG selbst oder von drit-
ter Seite vorgenommen worden sind. 

8.6. Ferner übernimmt m2n keine Gewähr 
für Fehler, Störungen oder Schäden, 
die auf unsachgemäße Bedienung, ge-
änderter Systemkomponenten, Schnitt-
stellen und Parameter, Verwendung 
ungeeigneter Organisationsmittel und 
Datenträger, soweit solche vorge-
schrieben sind, anormale Betriebsbe-
dingungen (insbesondere Abweichun-
gen von den Installations- und Lager-
bedingungen) sowie auf Transport-
schäden zurückzuführen sind. 

8.7. Soweit Gegenstand des Auftrages die 
Änderung oder Ergänzung bereits be-
stehender Programme ist, bezieht sich 
die Gewährleistung von m2n nur auf 
die Änderung oder Ergänzung. Die Ge-
währleistung für das ursprüngliche Pro-
gramm lebt dadurch nicht wieder auf. 

 
9. Urheber- und Schutzrechts- 

verletzungen 
9.1. m2n stellt den AG von rechtskräftig 

festgestellten Zahlungsverpflichtungen 
frei, deren Grund ein Eingriff in Urhe-
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ber- und oder gewerbliche Schutzrech-
te Dritter durch die von m2n erstellte 
Software ist. Voraussetzung  hiefür ist, 
dass m2n das gegenständliche Urhe-
ber- oder Schutzrecht bei Vertrags-
schluss kannte oder kennen musste, 
m2n vom AG unverzüglich von allen 
gegen den AG erhobenen Ansprüchen 
und allfälligen Verfahren unverzüglich 
schriftlich in Kenntnis gesetzt wird und 
der AG der m2n die Befugnis zu selb-
ständigen Führung und/oder Beendi-
gung des Rechtsstreites erteilt sowie 
m2n angemessen unterstützt.  

9.2. Werden Urheber- oder gewerbliche 
Schutzrechte von Dritten geltend ge-
macht, hat m2n das Recht, wahlweise 
dem AG das Recht zur Nutzung der 
Software zu verschaffen, die Software 
auszutauschen oder so zu verändern, 
dass diese Urheber- bzw. Schutzrechts-
verletzung nicht mehr vorliegt oder die 
Software zum Rechnungspreis – abzüg-
lich eines angemessenen Betrages für 
die erfolgte Nutzung  − zurückzuneh-
men. Weitergehende Ansprüche des AG 
gegen m2n bestehen in diesem Falle 
nicht. 

9.3. m2n haftet für Urheber- bzw. Schutz-
rechtsverletzungen nicht, wenn diese 
vom AG vertragswidrig verursacht, 
herbeigeführt oder geduldet wurden. 

9.4. m2n behält sich vor, gegen Verletzer 
von Urheber- oder Schutzrechten an 
der Software vorzugehen. Der AG hat 
daher m2n umgehend von möglichen 
Urheber- bzw. Schutzrechtsverletz-
ungen zu informieren und m2n beim 
Vorgehen gegen den Verletzer umfas-
send zu unterstützen. 

 
10. Haftung 
10.1 Soweit nachstehend nicht anders 

vereinbart, haftet m2n gegenüber dem 
AG ausschließlich für Sach- und 
Personenschäden und nur im Rahmen 
der von m2n abgeschlossen Haftpflicht-
versicherung. Maßgeblich hiefür ist die 
Fassung des Haftpflichtversicherungs-
vertrages zum Zeitpunkt des Abschlus-
ses des Vertrages.  

10.2 m2n haftet nur für Vorsatz und krass 
grobe Fahrlässigkeit, jedoch nicht für 
Mangelfolgeschäden und/oder entgan-
genen Gewinn oder für den Verlust von 
Daten und Software. m2n haftet insbe-
sondere nicht für Schäden, die durch 
Fehler in der Sphäre Dritter, deren sich 
m2n bedient, verusacht werden, insbe-
sondere nicht für die Verfügbarkeit o-
der Unterbrechungen von Datenleitun-
gen sowie durch einen unbefugten 
Zugriff Dritter in das System oder 

durch Computerviren etc. vernichtete 
Daten. 

10.3 m2n haftet weder für Inhalte noch für 
Angaben, Verweise oder Links etc des 
AG in der SOFTWARE; der AG hat m2n 
diesbezüglich völlig schad- und klaglos 
zu halten. 

10.5 Schadenersatzansprüche gegen m2n 
sind bei sonstigem Ausschluss binnen 
sechs Monaten ab Schadenseintritt 
schriftlich geltend zu machen. 

 
11. Loyalität 
 Die Vertragspartner verpflichten sich 

zur gegenseitigen Loyalität. Sie werden 
jede Abwerbung und Beschäftigung, 
auch über Dritte, von Mitarbeitern, die 
an der Realisierung der Aufträge gear-
beitet haben, des anderen Vertrags-
partners während der Dauer des Ver-
trages und 12 Monate nach Beendigung 
des Vertrages unterlassen. Der dage-
gen verstoßende Vertragspartner ist 
verpflichtet, pauschalierten Schadener-
satz in der Höhe eines Jahresgehaltes 
des Mitarbeiters zu zahlen. 

 
12. Datenschutz, Geheimhaltung 
 Der AG verpflichtet sich und seine Mit-

arbeiter oder ihm sonst zurechenbare 
Dritte, über die Bestimmungen des Da-
tenschutzgesetzes hinaus keine Anga-
ben oder sonstige Informationen aus 
dem gegenständlichen Vertragsver-
hältnis weiterzugeben oder sonst Drit-
ten zugänglich zu machen. 

 
13. Sonstiges 
13.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieses 

Vertrages unwirksam sein oder unwirk-
sam werden, so wird hierdurch der üb-
rige Inhalt dieses Vertrages nicht be-
rührt. Die Vertragspartner werden 
partnerschaftlich zusammenwirken, um 
eine Regelung zu finden, die den un-
wirksamen Bestimmungen möglichst 
nahe kommt. 

13.2 Soweit nicht anders vereinbart, gelten 
die zwischen Vollkaufleuten zur An-
wendung kommenden gesetzlichen Be-
stimmungen ausschließlich nach öster-
reichischem Recht, auch dann, wenn 
der Auftrag im Ausland durchgeführt 
wird. Für eventuelle Streitigkeiten gilt 
ausschließlich die örtliche Zuständig-
keit des sachlich zuständigen Gerichtes 
für den Geschäftssitz von m2n als ver-
einbart. Für Verbrauchergeschäfte im 
Sinne des Konsumentenschutzgesetzes 
gelten die vorstehenden Bestimmungen 
nur insoweit, als das Konsumenten-
schutzgesetz nicht zwingend andere 
Bestimmungen vorsieht. 

 


